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Allgemeine Sicherheitsbedingungen
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GmbH & Co. KG

der ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG (Stand: 03/2020)

Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie
Energieeffizienz haben beim Auftraggeber (AG) einen hohen
Stellenwert und stehen auf gleichem Niveau zum wirtschaftlichen
Erfolg.

Wir erwarten von unseren Auftragnehmern (AN) ein hohes Maf} an
eigenverantwortlichem, sicherem Handeln in und an unseren
Anlagen. Jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen der
Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes sowie
der Energieeffizienz wird geahndet und kann zum Verweis aus
Anlagen/von Baustellen des AG fiihren.

Der AN ist verpflichtet, bei der Durchfiihrung und Abwicklung des
Auftrages die jeweils glltigen gesetzlichen,
berufsgenossenschaftlichen und sonstigen normativen
Regelungen  sowie die  diesbezlglichen  betrieblichen
Festlegungen des AG zu beachten.

1. Arbeiten in und an Anlagen des Auftraggebers

Der AN benennt gegeniiber dem AG vor Beginn der Arbeiten
schriftlich einen Arbeitsverantwortlichen (AV), der auch aus
sicherheitstechnischer Sicht fir den gesamten Umfang der
Arbeiten verantwortlich ist. Ein Wechsel ist nur in begrindeten
Ausnahmefallen zuldssig und rechtzeitig schriftich bekannt zu
geben.

Arbeiten in und an elektrischen Anlagen sind nur nach Erteilung
einer schriftlichen Arbeitserlaubnis nach DIN VDE 0105-100 (an
den AV des AN) und Einweisung durch den
Anlagenverantwortlichen des AG (schriftliche Bestatigung durch
AV) zulassig. Gegenstand der Einweisung sind die
durchzufiihrenden Arbeiten, Arbeitsbereiche und
Sicherheitsbedingungen. Der Arbeitsverantwortliche des AN ist
verpflichtet, samtliche ihm  unterstellten  Arbeitskrafte,
einschlieBlich Mitarbeiter der durch ihn ggf. beauftragten
Nachauftragnehmer, zu unterweisen und die Festlegungen und
MaRnahmen, die der Sicherheit des Personals dienen, zu
Uberwachen (Koordinator gemafl DGUV Vorschrift 1, § 6).

Ist zur Vermeidung einer moglichen gegenseitigen Gefahrdung
von Mitarbeitern anderer Unternehmen ein Koordinator bestimmt
(z.B. SiGeKo gemaR BaustellV), raumt der AN diesem die
Weisungsbefugnis hinsichtlich Sicherheit sich selbst gegeniiber
und seinen Beschéaftigten ein.

Alle vom AN eingesetzten Arbeits-, Betriebs- und Hilfsmittel
missen dem Stand der Technik entsprechen, sicher
gebrauchsfahig sein und hinsichtlich deren Prifpflicht eine
entsprechende Kennzeichnung (z.B. Plakette, Eintrag im
Prifbuch) aufweisen. Wird vom AG kein Verfahren vorgegeben,
sind vom AN fiir Tatigkeiten/Arbeiten sichere, dem Stand der
Technik und Regelwerke entsprechende Verfahren anzuwenden.
Arbeitsstellen sind sicher einzurichten, fir die Dauer der Arbeiten
sicher und in einem ordentlichen Zustand zu halten. Nach
Abschluss der Arbeiten ist durch den AN Sorge zu tragen, dass
keine Gefahr ausgeht und alle Verkehrssicherungspflichten
sichergestellt sind. Ggf. erforderliche Aufsichten sind vom AN
sicherzustellen.

Fir Tatigkeiten/Arbeiten, eingesetzte Arbeits- und Hilfsmittel sowie
Gefahrstoffe hat der AN Gefahrdungsbeurteilungen und
Betriebsanweisungen erstellt, die dem AG auf dessen Verlangen
vorgelegt werden kénnen.

Das vom AN eingesetzte Personal (eigenes, wie auch durch ihn
von Nachauftragnehmern beauftragtes) muss die erforderlichen
Fahigkeiten, Kenntnisse und Eignungen, um Tatigkeiten/Arbeiten
sicher flir Mensch und Umwelt durchzufiihren, besitzen.
Besondere Qualifikationen sind bei Bewertungen und Priifungen
erforderlich (z.B. gemaR BetrSichV §§ 14 u. 15); diese Personen
sind dem AG grundsétzlich vor Beginn der Arbeiten schriftlich
mitzuteilen.

Zum Nachweis der erforderlichen Qualifikationen missen diese
dem AG, auf dessen Verlangen, vorgelegt werden.

2. Einsatz von Stoffen und

Gefahrstoffen

wassergefahrdenden

Wassergefdhrdende  Stoffe ~ sowie  Stoffe, die  der
Gefahrstoffverordnung unterliegen und vom AN eingesetzt
werden, sind dem AG unverzlglich bei Auftragserteilung unter
Beifligung der jeweiligen Sicherheitsdatenblatter mitzuteilen. Die
Behalter mit den genannten Stoffen sind eindeutig und
ausreichend hinsichtlich des Inhaltes zu kennzeichnen. Weitere
offentlich-rechtliche und zivilrechtliche Vorschriften sind ebenfalls
vom AN zu beachten.

Uber umweltrechtliche Auflagen wird der AN durch den AG
schriftlich in Kenntnis gesetzt, soweit diese dem AG bekannt sind.
Das gilt insbesondere bei Arbeiten in Schutzgebieten. Olhaltige
Abfalle oder sonstige Stoffe diirfen nicht tiber die Olabscheider des
AG entsorgt werden.

Bei allen eingetretenen Umweltschaden ist unverzuglich der AG
zu informieren. Auf die Schadensbegrenzung ist hinzuwirken. Fiir
die Beseitigung eingetretener Umwelt-schaden ist der AN im
Innenverhaltnis zum AG verantwortlich, soweit dem AG kein
Mitverschulden trifft.

Der Einsatz von krebserregenden, fortpflanzungs-gefahrdenden
oder erbgutverandernden Stoffen wird dem AN untersagt.

3. Bestitigung des Auftragnehmers

Der AN ist verpflichtet, vor Inbetriebnahme eine Erklarung
abzugeben, dass die erbrachten Lieferungen und Leistungen den
jeweils gultigen Vorschriften, im Besonderen dem ProdSG, der
BetrSichV (TRBS), der DGUV Vorschrift 3 (Hersteller-
[Errichterbestatigung nach § 5 Abs. 4) und dem DVGW-Regelwerk
entsprechen.

4. Meldungen

Der AG erfasst alle Betriebsunfélle eigener und fir ihn tatiger
fremder Mitarbeiter im Rahmen der stéandigen Verbesserung der
Sicherheitskultur.

Wenn ein vom AN oder seinen Nachauftragnehmern eingesetzter
Mitarbeiter, am Leistungsort, im Rahmen der vereinbarten
Tatigkeiten einen Unfall erleidet, teilt der AN dies und weitere
Einzelheiten der Sicherheitsfachkraft des AG schriftlich mit.
Ausfalltage sind nach Bekanntwerden schriftlich nachzureichen.
Dies kann postalisch oder per E-Mail unter netze@enwg-
weimar.de erfolgen.

Die Meldung schlieRt Beinahe-Unfalle ein.
5. Transport von Gefahrgiitern

Der Auftraggeber ist im vorliegenden Fall gem. § 17
Gefahrgutverordnung StralRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
(GGVSEB) "Auftraggeber des Absenders". Der Auftraggeber
informiert hiermit den Auftragnehmer, dass dieser gemafd § 17
bzw. § 18 GGVSEB Beteiligter an der Beférderung geféhrlicher
Glter ist und die ihm obliegenden Pflichten aus den
gefahrgutrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der GGVSEB
sowie dem jeweils aktuellen ADR eigenverantwortlich
wahrnehmen muss. Weiterhin weist der Auftraggeber den
Auftragnehmer darauf hin, dass das Gefahrgut stets unter
Beachtung der §§ 35, 35a und 35b GGVSEB beftrdert werden
darf. Dies gilt auch bei als Gefahrgut eingestuftem Abfall. Der
Auftragnehmer gewabhrleistet die Einhaltung der gesetzlichen und
internationalen (ADR, in jeweils giltiger Fassung) Regelungen
zum Gefahrgut.

ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG | Geschéftsfiihrer: Steffen Pause | HRA 103077 | Amtsgericht Jena
IndustriestralRe 14 | 99427 Weimar | Telefon: 03643 4341-600 | E-Mail: netze@enwg-weimar.de | Internet: www.enwg-weimar.de

OFFENTLICH

Seite 1 von 1


mailto:netze@enwg-weimar.de
mailto:netze@enwg-weimar.de

	1.  Arbeiten in und an Anlagen des Auftraggebers
	2.  Einsatz von wassergefährdenden Stoffen und Gefahrstoffen
	3.  Bestätigung des Auftragnehmers
	4.  Meldungen
	5.  Transport von Gefahrgütern



